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Datum:
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Spruchkörper:
Entscheldungsart:
Aktenzeichen:

17.O7.2012

Amtsgericht Mönchenglad bach
Richter am Amtsgericht

Urteil
36 C 491t11

Schlagworte:
Normen:
Leitsätze:

U nfa ll ersatz; Abtretu ng ; Schwacke^ Liste; Schade nsschätzu ng
S 249 Abs. 2 S. 1 BGB; S$ 2, g, 5 RDG; S 287 ZpO
Eine Forderuntg. auf Erstattung von Mietwagenkosten kann an einenAutovermieter nicht wirks.am a-bgetreten *"To"n, uävor geklärt ist,ob und wie sich der Unfallgege,rär bzw. dessen
Haftpflichtversicherer einrä!st. Das Gericht kann nicht gezwungen
werden, bei der schadensschätzung gemäß s 287 ZFo auf einebestimmte Liste oder Tabelle zurUcRzugreifen-.

Tenor: Die Klage wird abgewiesen,

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Dss urteil ist vorläufig voltstreckbar, Der Klägerin wird
nachgelassen, die Vollstreckung durch sicnöheitsleistung in Höhevon 1 10 Prozent des auf Grundtes urteils zu vottstreckenden
B.etrages abzuwend.n, wenn nicht die Bekragte voiJ",.
Vollstreckung sicherheit in Höhe von 1 10 prözent des jeweils zuvollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand
Diexlägerin verlangl 

"!* 
abgetretenem Recht die Zahlung der resflichen Miete für einKraftfahrzeug, das als Ersatz-fahrzeug für ein bei einem Vörkehrsuniait6""cnädigtes

Kraftfahrzeug angemietet wu rde,

Boi einem Verkehrsunfall auf der L.-straße in Mönchengladbach am 2o. Juli 201 1beschädigte der bei. der PqkLqg.lqn h.aftpflichtversicr'e.tJpersonenkraftwagen mit demamtlichen Kennzeichen MG-XXXX den'Transport", J", Marke Renault, Typ Master,des Herrn S. W

Mit schriftlichem Vertrag vom 20. Juü 2a11 (Bl. 13 d.A.) mietete Herr W. von der
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Ktägerin ein Ersatzfahrzeug dor Marke Renault for den Zeitraum bis zum ZT. Juli
2411. Herr W. und die Klägerin vereinbarten einen Prels von 1 549,20 EUR
einschließlich der Umsatzsteuer. Dieser Preis beinhaltete einen Beirag von 16g,07
EUR z^uztlglich Umsatzsteuer für eine verschuldensunabhängige Verslcherung mit
einer Selbstbeteil igung von 1 000,00 EUR sowie einen Aufsciri-ag uo,riO prozent bzw.
180,84 EUR zuzüglich Umsatzsteuerfür,,unfallbedingten Mehraüflrvand". Dartlber
hinaus unterschrieb Herr W, am 20. Juli 2011 eine Eiklärung, in der es unter anderern
hieß: ,,Hiermit trete ich die schadeners.atzforderung auf Erstättung der
Mietwagenkosten gegen den Fahrer, den Halter und deren/desse-n
Haftpfl ichivsrsicherung aus dem oben bezeichneten Schadenereignis erftJllungshalber
in HÖhe des Bruttoendbetrages der.l\4letwagenkostenreehnung an-die C + C dmbH,
N-Straße, 40223 Düsseldorf  ab. . . "  (Bl ,  14 d.A,) ,

Unter dem 23. August 2011 erteilte die Klägerin Herrn W. eine Rechnung über
3 016,40 EUR zuztrglich Umsatzsteuer fur die Überlassung des Mietfahrzeuges mit
dem Kennzeichen D-XXXX fi ir den Zeitraum vom 20. Juli 6is zum B. August 201t.

Die Bektagte zahl te 940,00 EUR.

Die Klägerin behauptet, Herr W. habe als Ersatzfahrzeug ebenfalls einon Ronault
Master mit Anhängerkupplung erhalten. Der geforderte Preis von 3 010,40 EUR für ein
solchos Kraftfahrzeug sei orlsublich und angemessen. Dies ergebe sich aus der so
genannten Schwacke-Liste, die nach Ansicht der Klägerin fitr d-ie Schätzung der
ortsüblichen Mietpreise heranzuzieherr soi.

Die Klägerin beantragt,

1- die Beklagte zu verurteilen, an sie 2 076,40 EUR nebst Zinsen in Höhe von
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25. Septembe r 2O11zu zahlen;

2' dio Boklagte zu verurteilon, sie von durch außergerichil iche Tätigkeit
entstandenen Rechtsanwaltskosten freizustellen durch Zah-lung von 22g,3d rUn
nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-zinssatz ab
Rechtshängigkeit an Rechtsanwalt L. s., D. straße 49,40211 Dllsseldorf.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, mehr als 940,00 EUR seien nicht erforderlich gewesen, um
ein geeignetes Ersatzfahrzeug anzumieten. So habe bei der Firma Sixt-in Mönchen-
gfadbach ein Mercedes-Benz Sprinter 216 zu einem regulären Tarif von 962,07 EUR
angemietet worden können, einschließlich einer Vollkaikoversicherung mit einer
Selbstbeteil igung von 750,00 EUR. Bei der Firma Enterprise in Monchängladbach sei
ein gro_ßer Transporter für die Dauer von 19 Tagen zu einem Preis von 851,96 EUR
zuztlgllch Umsatzsteuer zu haben gewesen. Die Firma Avis in Mönchengladbach
habo _v91Slgi{nare Kastenwagen fl lr 19 Tage ab einem Preis von 713,02 EUR brutto
bzw. 599,18 EUR netto im Angebot gehabt.

Das Gericht hat durch die Vernehmung des Zeugen M, gemäß Beschluss vom 2. Mai
2012 (Bl. 62 d.A.) Beweis daruber erhoben, ob die Klagerin Herrn W, für den Zeitraum
vom 20. Juli bis zum L August 2011 einon Renault-Malter-Kastenwagen mit mitf lerern
Radstand, Hochdach und Anhängerkupplung überlassen habe. Hinsiclhlich des
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der Sitzung vom 31. Mai
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2012 (Bl. 90 ff. d.A,) Bezug genommen. Darüber hinaus hat das Goricht arn 5. April2012 beschlossen, d urch Einholung ei nes sch riftl ichen sachverstand ig;ng utachtensBeweis darÜber zu.erheben, welchä Kosten im Juli ioll in vroncnenöt-aobach oderder näheren u. rngebgng aufgewandt werden mussten, um einen Kasönwagen derMarke. Renault,.Typ Master, oder einen nach Ausstattung und Transportkapazitätenvergleichbaren Kastenwagen für die Dauer von 1s Tägen anzumieten. DieseBeweisaufnahme ist nichfdurchgeftlhrt worden. oie Kiagerin hat den von ihrangoforderten Auslagenvorschuss innerhalb der ihr mit Beschluss vom 5, Juni 2012(Bl' 94 f. d.A.) gesetzten Ausschrussfrist nicht ein!Äzär,rr,

wegen der weiteren Einzelheiten des sach- und streitstandes wird auf die von denParteien Lrberreichten Schriftsätze nebst Anlagen =är"i" auf die tatsächlichenFeststellu nge n in den nachforgenden EntscherYdungsl runden venryiesen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist nicht begrLrndet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die
flmietung des Mietfahrzeuges mit dem Kennzäichen D-XXXX für den Zeitraum vom20. Juli bis zum 8. August 2011 zu.

Der zwischen der Klägerin und Herrn q, W., nachfolgend Zedsnt genannt, am 20, Juli2011 geschlossen.e Abtretungsvertrag ist gernäß S rä+ gee nicl-'iig, Junn oi.Abtretung verstößt geg6n dai sich 
"* ss z Abs. l, Äbr. 2, s a d;' 

--

R e chtsd i en stl ei stun g sg esetzes, R D G, e"rleue nae üe rnot, G e"iu"tria n o i gaußergerichtliche RechtEdiensileistungen-ohne die gemä'ß ss 3, 1o Än's. 1 RDGerforderliche Registrierung zu erbringen.

Die Ktägerin orbringt Rechtsdionstleistungen, indem sie sich regelmäßig durch von ihrvorgefertigte Verträge wie denjenigon, den dern Zedenten vorgätegt näi,schadensersatzforderung ihrer Kunden zur Einziehung abtretän taärt,-ö"räß S 2Abs' 2 RDG sind lnkassodienstleistungen, d.h. die Einliehung fremder oder zumZweck dor Einziehung auf fremde necnnung abgetätener Forderungen, in jedem Falldann Rechtsdienstleistungen, wenn,die r.orJeru"ngseinziehung ;b;ü;Ästandiges
Geschäft betrieben wird, Wenngleich die Klägeririsicl'' ftir ihre-lnku."äatigteit koin inihrer Rechn!ng gesondert ausgewiesenes Eitgelt verspre"n"n ta""t,tätreiut sie dielnkassotätigkeit als eigenständiges Geschäft. is handelt es sich nicÄt um eine gemäß
S 5 Abs' 1 RDG erlaubte ttebentetigkeit zu dem von Jer Klagerin traupisächtichbetrieben en Kraftfah rzeug-Vormietü n gsgesch äft .

ob eine erlaubte N.ebenleistung vorliegt, ist gemäß $ 5 Abs. 1 s. 2 RDG nach ihremlnha.lt,, U.nlfqng und sachlichenZusammenträng mit äer Haupttatigkeiiunter
BerÜcks.ichtigung der Rechtskenntnisse zu beürteilen, die fur äi""n"rpttätigkeit
er-forderlich sind. Die Einziehung abgetretener Schadensersatzford"rüngäi'"ri erunAvon Verkehrsunfällen erfordert mitunter umfangreiche Rechtrr."n^ini*"ä, pi"
Durchsetzung- von schadensersatzforderungeä, die aus Unfällen mit Kraftfahrzeugenresultieren erfordert regolmäßig die Korrespändenz mit Haftpflictrtvärsicnerern, dieüber rechtlich geechultes Personal verfügen. Um eine Forderun! ärrorgÄi"n
außergerichtlich und gegebenenfalls gerlchtlich durchsetzen zu-konn"ä, sind in vielenFällen sowohl vertiefte Kenntnisse im-Straßenverkehrsrecht, als auch imSchadonsrecht des BtJrgerlichen Gesetzbuches erforderlich. Derjenige, der Ansprüche
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auf Grund eines Unfalls mit einem Kraftfahrzeug gettend macht, muss darlogon
können, weshalb der Halter, der Fahrer und deiVersicherer dem GrunOe nich haften,
In welcher quotalen Höhe sie haften, welche Schäden auf Grund des Unfalts
eingetreten sirtd, welche Maßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden erforderlich
sind, welche Kosten diese Maßnahmen verursachen werden und vieles mehr.
Derartige Rechtskenntnisse im Straßenverkehrs- und Schadensrecht sind nicht
erforderlich, um Autos zu vermieten.

Fttr die Geltendmachung der Schadensersatzforderung des Zedenten mögen in dem
kon kreten Fa I I kei n e ve rtiefte n Ke n ntn isse des Stra ßeriverkeh rs rochts erfolde rl ich
sein, weil die Beklagte ihre grundsätzliche Haftung ft ir die von ihrem
Versicherungsnehmer verursachten Schäden nicht bestritten hat. Bei der
unterzeichnung.der Abtretungsvereinbarung am 20. Juli 2011 konnten jedoch weder
der Zedent, noch die Klägeqin wisoen, ob der Unfallgegner oder die Beklagte ihre volle
Haftung für atle bei dem Verkehrsunfall vom 20. Juli 2Ö11 vsrursachten Söhaden nach
in Abrede stellen wtlrden oder nicht. Wenn die Kläger:in sich Forderungen ihrer
Kunden zur Einziehung abtreten lässt, kann sie regelmäßig nicht wissän, ob und wie
die in Anspruch zu nehmenden Per$onen sich vert:eidigen-werden, denn die
Abtretungserklärungen werden grundsätzlich bsreits bei der Anmietung des
Ersatzfahrzeuges ausgeftillt und unterschrieben und angemietet werdön die
Ersatzfahrzeuge typischer Weise am Unfalltag oder kurie Zeit nach dem Unfall, wenn
eine Korrespondenz mit dem Unfallgegner odär dessen Versicherer noch nicht
stattgefunden hat, Die Wirksamkeit oinerAbtretungserklärung kann nicht davon
abhängen, ob die in Anspruch zu nehmenden Perionen lhre-schadensersatzpfl icht in
der Folge dem Grunde nach bestreiten oder nicht. Entweder der Zedent und iler
Zessionar verstoßen bei dem Abschluss des Abtretungsvertrages gegen ein
gesetzliches Verbot, mit dor Folge, dass der Abtretungsvertrag gemaß S 194 BGB
unheilbar nichtig ist, oder der Vertrag ist wirksam und bteibt eJ äuch.

Dsr zwischen dem Zedenten und der Klägerin geschlossene Abtretungsvertrag war
und ist nichtig, weil er wegen der Unkenntnis der Vertragspafieien im linulickäuf die
noch ausstehende Reaktion des Unfallgegners und dessen Versicherer einen
Forderungseinzug zum Gegenstand hatte, der potenziell vertiefte Rechtskenntnisse
erfordern konnte.

Die von dem Bundesgerichtshof im Anschluss an zahlreiche Stimmen in
Rechtsprechung und Literatur vertretene Theoe, wonach dor Einzug einer Forderung
auf Erstattung von Mietwagenkosten durch einen Autovermieter dann als
Nebenleistung zu der Vormietung von Autos erlaubt sei, wenn allein die Höhe der
Mietwagenkosten strei t ig.sei  (BGH, r  + s 2012,201, 202 m.w.N.) ,  kann nur bezügl ich
einer Abtretung greifen, die erst dann vereinbartwird, wenn feststeht, dass allein die
Höhe der Mietwagenkosten streit ig ist.

Die Klägerin und der Zodent haben hingegen mit dem Abschluss des
Abtretungsvertrages nichi abgewartet, bis die Beklagte zum Ausdruck gebracht hat,
dass sie für alle von ihrem Versicherungsnehmer bei dem Verkehrsunfall verursachten
Schäden in vollem Umfang einstehen werde, Stattdessen hai die Klägerin dem
Zedenten die von ihr vorbereitete Abtretungserklärung bereits bei deinoch am
Unfalltag erfolgten Anmietung des Ersatzfahrzouges vorgelegt. ln der Folge hat die
Klägerin auch nicht versucht, die streit ige Forderung bei ihrem Vertragspartner, dem
Zedenten, beizutreiben, Jedenfalls hat eie nicht vorgetragen, dass, -änh und wie sie
edolglos versucht habe, das Geld von dem Zedenten zu erlangen.

Selbst wenn man die Ansicht vertreten wollte, dass der Zedent soins Ansprücho
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gegen die Beklagte auf Zahlung der Mi.etwagonkosten wlrksam an die Klägerinabgetreten habe, stünde.der Klägerin die mil oer (täg" geltend gema.nt. Forderungnicht zu, denn es kann nicht davön ausgegangen weideir, dass äs ärriru"rlich war,mehr als die von der Beklagten vorgeriJhtäcrriezatrtten g40,00 EUR aufzuwenden,um ein goeignetes Ersatzfahrzeug anzumieten.

Gemäß S 249 Abs' 2 s. 1 BGB erstattet verlangen kann ein bei einem verkehrsunfatlGeschädigter die Kosten für die Anmietung einäs disatzfanrzeuges nur soweit sie zurHerstetlung des ohne das^lq.!?gigglde Eöigni. uÄierr"noen lüGnJs objektiverforderlich waren (BGH, NJW 20'05 , 1041,"toiz-Ä-*.N.). obj;ktv äÄro"rtich sindnur die Aufiuendungen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in derLage des Geschädigten flrr zweckmäßig-unä noitänoig halten darf. Da sich für dieAnmietung von Ersatzfahzeugen nach unfäilen besondere, so genannteunfallersatztarife etabliert haben, die nicht r"hr mätrgeurich von Angebot undNachfrage bestimmt werden, kann der zur Hersteiiung erforoerliche öLlouetrag im
!in1e von $ 249 Abs. 2 S. 1 BGB nicht ohne Weiteres mit einem solchenunfallersatztarif sleichsesetzt werden oi." 4";i;ü;; eines Eisaüi"-t,r."rges zueinem im Vergleich zu dem in dem gewöhnlichen Ge-schäftsuetrie| väüangten,'Normaltarif ' höheron Unfatlorsatztarif kann nur insoweit er,forderlictr-säin, als dieBesonderheiten dieses Tarifs mlt Rilckslcht auf oiÄ ÜntattsituatioÄ -'otwa oievorfinanzierung, das Risiko eines Ausfalls riia*i gi.atzroruÄiung we;"n falscherB-ewertung der Anteile am Unfallgeschehen durch Jen xunden oder dasMietw^agenunternehmen u.A. - ertnen gegenüber dem ,,Normaltarif, höheren preis ausbetriebswirtschaftlicher sicht rechtfertige-n, well siäiui'r-eistung;n oe-sVerrnietersberuhen, die durch die besondere unfärrsiiuäiiän veiäntasst und infolsedessen zurschadensbehebuns nach g 24e Abs. 2 BGB erroruärtic[;i;i iBöül'ää,o1. Da dieKlägerin das Vorliegen derartiger Besonderheiten nicht dargelegt hat, kann der in demMietvertrag und i? guf Rechnu-ng gonannto,,Aufschlag tu,^ u"r,t"rin*d;.'gä.Mehrauf,rvand" gchf echterd ings niint ats erforderlich ängesonen werden.
Es kann auch nicht.davol ausg.egangen werden, dass der norrnale, ortslibliche Tariffur die Anmietung eines Renau-lt-[/as-ier-xasten*"f"n. mit Anhängerkupplung für dieDauer von 19 Tagen in dem Postleitzahlerrberoich"All,.. im Jahr 2ä.1.1 ä t oz,oz eURbetrug, wie die Klägerin.ut"{ Bezugnahme auf den Auto-tvietpreiiipiegel dor Firmaschwacke behauptet. Die Beklagte-hat unter voiräg" rehrerer VergleiChs-Angebotesowie durch die Bezugnahme auf den auszugsweiG in Kopie uorg"]"gt"nMarktpreisspiegels Mietwagen Deutschlano äot r Jes Fraunhoferlrn=t=,tüt= (Bl. 97 ff.d'A') substantifert bestritten, dass der. Normaltartt tur oie nnmretung'äi*. mit dembeschädigten Kastenwagen vergleichb"i"n liä"i"niu"g.n. mehr als g40,00 EURbetragen habe.

In Anbetracht dieses Bestreitens hätte..es der.Klägerin als Anspruchstellerin oblegen,ihre Behauptung, wonach zumlndest die von inr ritider Rechnung vom 23. August2011 geforderten 3 016,40 EUR erforderrich g"*r";seien, um ein geeignetesErsetzfahrtqrg mit Anhängerkupplung für die- Dauer von t g ragen anzumieten, zubeweisen oder zumindest äino hinreichend sicheroGiundlage r"ui einelerichlicheSchadensschätzung g9mäß S 2S7 ZPO zu schaffen, Wlo aus ihrem Schriftsatz vom12. Jul i  2012 (Bl.  104lf  .d,A.) hervorgeht, beurtei l täi" Klag"r in uieBeweislastverteilung nicht anders. D.a die Klägerin äen mit dem Beweisbeschluss vom5, April 2012 (BL 44 f. d,A.) angeforderten nuäräg"nuor."nuss fur denSachverständigen innerhaib odr ifrr mit dem eesäf iusl vom s. Juni 2012(Bt. 94 f.)gesetzten Ausschlussfrist nicht eingezahlt hat, konnte der zur Anmietung einesgeeigneten Ersatzfahrzeuges erforäerriche Normaitätit ni"r,tl*,rä 
"äröääähen, 

durchdie Einholung eines Sachüerständigengutachtens .rmitt lt werden. di"-f6g"rin ist
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mithin beweisfäll ig geblieben.

Zwar kann eine Partei, die Erstattung von Mietwagenkosten verlangt, nicht ohne Wei-
teres wegen der nach Nichtzahlung des Auslagenvorschusses odei nach vorsäumung
einer Ausschlussfrist fehlenden Möglichkeit des Sachverständigenbeweises als
b.ewelsfäll ig angesehen werden, Das Gericht muss vielmehr ve-rsuchen, in anderer
Weise auf Grund des bereits vorhandenen oder anzuregenden Parteivortrags und der
verf0gbaren Boweismittel zu klären, ob dom Goschädigten tatsächlich kein wesentlich
gÜnstigerer Tarif auf dem in seiner Lage zeitl ich und ortl ich relevanten Markt ohne
weiteres zugänglich war (BGH, NJW zoo7, 2122,21zg), Entgegen der von der
K1ägerin vedretenen Ansicht ist das Gericht jedoch nicht gehältÄn, auf den Schwacke-
Mietpreisspiegel als G_rundtage f{lr eine Schadensschätzüng gemäß S 2g7 ZpO
zurOckzugreifon. D_ie Beklagte hat durch Vortage von drei könkreten Angeboten
verschiedener in Mönchengladbach ansässiger Autovermieter dargelegt, dass der
Normaltarif für die Anmietung eines Kastenwagens für die Dauor u-on ig'Tagen
einschließlich einer Voltkasko-Versicherung zwischen 5gg,1B EUR und gb7l14 EUR
zuzttglich Umsatzsteuer betragen habe. Werden auf solche Weise konkrete Mängel
der Liste oder Tabelle aufgezeigt, auf die sich der Anspruchsteller als Grundlage"fiJr
eino Schadensschäizung beruft, kann dieee Liete odei Tabelle nicht ohne Weiteres für
eine Schadensschätzung herangezogen werden (BGH, NJW-RR 2011, 1 109, 1 1 10 f tJr
den Schwacke-M ietpreisspieg el ZOAT).

Der Einwand der Klägerin, die von der Beklagten vorgelegten Vergleichsangebote
seien nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit der in-der Schwacie-Liste
angegebenen Preise zu begrtlnden, weil nicht ersichtl ich sei, wie hoch die
Selbstbeteil igung sei und ob der Kunde eine Kaution hinterlegen oder Kreditkarten-
Nupmgr a_!g9ben müsse, greift nicht. Jedenfalls in dem RngöUot der Firma Sixt ist
Höhe der Selbstbeteil igung angegeben, Sie isi mit 750,00 E-UR niedriger als die von
der Klägerin verlangte Selbstbeteil igung in Höhe von 1 000,00 EUR, öie Klagerin hat
auch nicht vorgetragen, dass der Zedent nicht über eine Kreditkarte verfügt Äabe oder
nicht in der Lage gewosen sei, oino Sichorhoit zu hintertegen. Soweit die klägerin
einwendet, dass die Angebote durch Eingabe einer bekannten Mietdeuer ermittelt
worden seien, muss sie sich entgegen halten lassen, dass auch der mit dom Zedenten
abgeschlossene Mietvertrag eine bestimmte Mietdauer vorsah, nämlich vom 20. Juli
2011, 17:45 Uhr, bis zum 27. Juli 201 1, 17:45 Uhr. Da die Beklagte nicht die primäre
Darlegungq-.und Beweislast fur die Höhe des ortsübtichen Normältarifs trägt, kann im
Ubrigen dahin etehen, ob der Zedent im Juli 2011 ein mit seinom beechedi-gtän
Fahrzeug vergleichbares Ersatzfahrzeug zu exakt den in den Vergleichsangeboterr
angegebenen Preisen hätte anmieten können. Die seitens der Beklagten vörgelegten
V.ergleichsangebote sind jedenfalls geeignet, Zweifel an der Eignungles Schwacke-
Mietpreisspiegele als hirrreichend sichere Grundlage für eine Söhadänsschatzung zu
begrÜnden, bzw. die Zweifel zu bekräftigen, die sich dem Gericht auf Grund dsr 

-

Erfahrungen mit dieser Liste in anderen Rechtsstreit igkeiten aufgedrängt haben,

Nach Ansicht des erkennenden Gerichts eigenen sich die Schwacke-Mietpreisspiegel
grundsätzlich nicht als Grundlage für eine Schätzung des ortsüblicherr Noimaltarifs-
gemäß S 287 ZPO. Der Ansatz, Mietwagenpreise durch eine offene Umfrago bei
Autovermietern zu ermitteln, ist nicht geeignet, die tatsächlich am Markt veilangten
Preise realistisch abzubildon, Da dio Autovormieter wissen, dass sich ihre Chancen.
im Rahmen außergerichtl icher oder gerichtl icher Regulierungen hohe Preise
durchzusetzen, verbessern, wenn sie bei der Umfrage möglichst hohe Preise
angeben, haben sie einen Anreiz, genau dies tun. Bislang haben sich die in der so
genannten Schwacke-Liste angegebenen Preise in allen Verfahren, in denen das
Gericht die ortsOblichen Preise durch einen Sachverständigen hat ermitteln lassen, als
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deutlich übersetzt eruiesen. Die vermeintlichen Normattarife nach Schwacke
übertrafen die ermittelten Normaltarife teilweise um das Zwei. oder Dreifache. Solche
Abweichungen sind derart gravierend, dass sie nicht durch Abschläge kompensiert
werdert können. Da sich nicht plausibel begründen ließe, ob der ortsuOtiche
Normaltarif durch einen Abschlag in Höhe von 20 Prozent, 50 Prozent, 75 prozent
oder in Höhe eines anderen Prozentsatzes von den in der Schwacke-Liste
angegebenen Preisen zu schätzen sei, wäre eine derartige Verfahrensweise
willkürlich. Willkur erlaubt auch g 287 ZpO nicht.

Nicht mit dern Zweck der Regelungen des $ 287 ZPA zu vereinbaren wäre die
Annahme einer Verpfl ichtung des Gerichts, auf eine bestimmte Lisie oder Tabelle als
Grundlage fl ir eine Schätzung zurückgreifen zu müssen. Die Regelungen des $ 287
ZPo sollen das Gericht bei der Ermittlung der Schadenshöhe freier ställen als äs dies
ansonsten nach dem in $ 286 ZPO niedergologton Grundsatz der freien
Beweiswllrdigung wäre, welcher die Erlangung eine Gewissheit übor die Wahrheit
oder Unwahrheit einer tatsächlichen Behauptung erfordert. Dieses Regelungsziel
w(lrde konterkaried, wonn Parteien das Gericht zwingen können, eine bestiirmte Liste
oder Tabelle zu nutzen, bei der es sich noch nicht einmal um ein Beweismittel im
Sinne der Zivilprozessordnung handelt,

Wenn man unbedingt auf eine Liste zurückgreifen wollte, könnte man statt auf die
Schwacke-Liste auf die Liste des Fraunhofer-lnstituts zurückgreifen, denn diese gibt
die ortsüblichen Normaltarife realistischer wieder. So kommt der durchschniti l ichä
Mietpreis von 1 115,34 EUR, der sich nach der G.-Liste für die Anmietung eines
.{laftfahzeuges der Gruppe 7 in dem Postteitzahlengebiet 41... ergäbe - zweimal
Wochentarif von 927,63 EUR, zuzüglich einmal Drei-Tages-Tarif vön242,40 EUR,
zuzügl,ich- zweimal Eirr-Tages-Terif von 108,84 EUR - dem von der Klägerin fgr einen
m ittelgroßen Kleintransporter bzw. Kastenwa gen wie den Renault-Mast,er
einschließlich Vollkaskoversicherung und Anhängerkupplung tatsächllch verlangten
Normaltarif von 1 233,71EUR (Bl. 107 d.A.) erstaunlich nahä. Ebenso wie in dem
vorliegenden Fall hatte das Gericht bereits in dem Rechtsstreit 36 C Z1t1O festgestellt,
dass der Mietpreis, der sich über die InterneFseite der Ktägerin ermitteln l ieß, Jehr
viel niedriger war als die Klageforderung und nahezu dem nach der Liste des
Fraunhofer -lnstituts errechneten Preis entsprach. Da die Klägerin die Klageforderung
nicht, auch nicht hilfsweise auf die Liste des Fraunhofer-tnstituts berufen, sondern
konkrete Zweifel an der Eignung dieser Liste als Grundlage für eine
Schadensschätzung geäußert hat, war ihr auch nicht dor Difforenzbetrag in Höhe von
175,34 EUR zwischen den von der Beklagten gezahlten 940,00 EUR und den sich
nach der Fraunhofer-Liste ergebenden 1 11b,34 EUR zuzusprechen.

Mangels einer begründeten Hauptforderung besteht für die geltend gernachten
Nebenforderungen keine rechtl iche Grundlage. Weshalb der Klägerin die Kosten für
eine vorgerichtlich entfaltete anwaltliche Tätigkeii hatten erstattet werden sotlen, ist
ohnehin nicht ersichtl ich, denn sie hat nicht vorgetragen, dass und in welcher Weise
der von ihr beauftragte Rechtsarrwalt vor der Erhebung der Klage, aber naeh dem
angeblichen Eintritt des Verzuges der Beklagten tätig gewordon soin sotl. Ausweislich
des seitens der Beklagten in Kopie vorgelegten Schreibens vom 20, Oktober 2011 (Bl,
40 d.A.) haben die Parteien vorgerichtl ich offenbar unmittelbar miteinander
kommuniziert und nicht r-iber einen Rechtsanwalt. Die Beklagte kann auch nicht, wie
die Kläger in meint ,  gemäß S 286 Abs. 3 BGB durch die Übersendung der Rechnung in
Verzug geraten sein. Abgesehen davon, dass die Klägerin nicht vorgetragen hat,
wann sie der Beklagten die Rechnung übersandt habe, betrifft S 286 Abs, 3 BGB nur
Entgeltforderungen und keine Schadensersatzforderungen.

34

http://wwwjustiz.ruw.de/ruwe/1gs/mgladbacb/ag_moenchengladbach lj2\t2/36_C_49... 20.07 .21lz

31

32

33



aoto7I2Ol2 12:43

Amtsgerioht Mönchengladbach, 36 U 49I/t l
fAX) P.009/009

Page U of ü

Die Kostenentscheidung beruht auf g g1 Abs, 1ZpO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit orgibt sich aus SS 708 Nr. 11, 709
s.  2 ,  711 ZPO.

Der Streitwert wird auf 2 076,40 EUR festgesetzt.

o.
Richter am Amtsgericht
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